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ZEITGESPRÄCH

Änderung der gesetzlichen 
Ladenöffnungszeiten?

Das von den Bundesministerien für Arbeit und Wirtschaft in Auftrag gegebene Gutachten 
des ifo-lnstituts über eine Änderung der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten hat neue 

Bewegung in eine seit langem geführte Diskussion gebracht. Welche Änderungen werden 
empfohlen? Wie stehen die Beteiligten zu diesen Vorschlägen?

Günter Rexrodt

Wichtiges Signal für Deregulierung und Entbürokratisierung

Das umfassende Netz staatli
cher Regulierungen in Deutsch

land ist dicht und unübersichtlich. 
Es engt immer mehr den Spiel
raum für private Initiativen und 
unternehmerische Kreativität ein. 
Bürger und Unternehmen werden 
o ft unnötig m it Aufwand und 
Kosten belastet. Bürokratische 
Gesetze und komplizierte Verwal
tungsverfahren behindern vor 
allem auch kleine und mittlere 
Unternehmen; vom administrati
ven Aufwand und der Belastung 
der Gerichte ganz zu schweigen. 
Der Deregulierung kommt deshalb 
fü r d ie Sicherung der W ettbe
w erbsfäh igke it des S tandorts 
Deutschland eine besondere Be
deutung zu.

Das gilt auch für das Laden
schlußgesetz. Seit seinem Inkraft
treten ist es sehr umstritten. Es 
behindert, schränkt ein und redu
ziert. Es hat deshalb immer wieder 
zu heftigen Auseinandersetzungen 
und Prozessen geführt. Schon 
Ludwig Erhard kritisierte 1957 die
ses Gesetz vehement: „Für der

artige Gesetze bringe ich kein 
Verständnis auf, weil ich bei aller 
w irtschaftspolitischer Überlegung 
zuerst einmal an den Verbraucher 
denke. Der Handel soll und will 
dem Verbraucher dienen. Kein 
Mensch kommt doch zum Beispiel 
auf die komische Idee, daß etwa 
am Sam stagnachm ittag keine 
Züge gehen dürften oder keine 
Gaststätte geöffnet haben sollte.“

Grundsätzlicher Wandel erfolgt

Seit dem Inkrafttreten des La
denschlußgesetzes im Jahre 1956 
haben sich die Rahmenbedingun
gen grundsätzlich geändert. Die 
europäische Integration ist zügig 
vorangeschritten, so daß Märkte 
nicht mehr an nationalen Grenzen 
enden. Die Konsum- und Einkaufs
gewohnheiten der Menschen ha
ben sich gewandelt. Dies wird be
sonders augenfällig in der Entwick
lung der Tankstellen zu Super
märkten neuen Typs. Der Verkauf 
in diesen Shops von Getränken, 
Snacks, Tabak, Süßigkeiten, Zeit
schriften bis hin zum Waschpulver

hat sich allein in den letzten 20 
Jahren verzehnfacht. Mehr als die 
Hälfte dieses Umsatzes wird nach 
Ladenschluß getätigt. Diese Ent
w icklung belegt, daß die starren 
gesetzlichen Regelungen beim 
Ladenschluß ganz offensichtlich 
den Bedürfnissen von Angebot 
und Nachfrage zuwiderlaufen.

Immer öfter schließen sich Ver
braucher und Kaufleute zu einer 
A llianz gegen diese staatliche 
Reglementierung zusammen. Da 
werden Freundeskreise zur Be
schaffung des Frühstücksbrötchens 
gegründet, da werden Kioske zu 
Gaststätten, da wird öffentlich mit 
Öffnungszeiten bis 24.00 Uhr ge
worben. Auch durch die Vielzahl 
der Sonder- und Ausnahmerege
lungen des Ladenschlußgesetzes 
sow ie durch die Praxis in der 
Rechtsprechung ist der eigentliche 
Rahmen dieses Gesetzes längst 
gesprengt worden. Schon aus 
Gründen der Chancengleichheit ist 
es deshalb erforderlich, daß der 
werktägliche Ladenschluß am 
Abend nicht mehr durch Gesetz
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vorgeschrieben wird, sondern sich 
durch Angebot und Nachfrage 
bestimmen kann. Die Uniformität 
der Öffnungszeiten erschlägt für 
diejenigen, die in den Abendstun
den und an Samstagen verkaufen 
wollen, Phantasie und Kreativität.

Freigabe bringt Vorteile

Eine umfassende Liberalisie
rung der Ladenschlußzeiten würde 
auch maßgeblich zur Revitali
sierung der Innenstädte beitragen. 
Derzeit müssen z.B. die Innen
stadtlagen die standortbedingten 
Nachteile wie hohe Flächenkosten, 
Zugangsprobleme für den Indivi
dualverkehr, teure M ieten und 
hohe Parkgebühren in Kauf neh
men, ohne daß sie die spezifi
schen Vorteile der zentralen Lage 
in ökonomisch sinnvoller Weise 
nutzen können. Die so mitbeein
flußte Ansiedlungspraxis hat in 
den neuen Bundesländern zu einer 
unausgewogenen Handelsland- 
schaft geführt. Das staatlich ver- 
ordnete „Hochklappen der Bürger
steige“ ist dem „Flair“ von Groß- 
und Mittelstädten alles andere als 
zuträglich.

Auch ein häufig vorgebrachtes 
Argument für eine Beibehaltung 
der staatlichen Reglementierung 
der Öffnungszeiten -  der Arbeit
nehmerschutz -  ist in seiner heuti
gen Form nicht mehr gerechtfer
tigt. Die wöchentliche Höchstar
beitszeit liegt heute deutlich unter 
dem zulässigen Öffnungsrahmen 
des Ladenschlußgesetzes. Die Ar
beitnehmer im Handel sind auch 
ohne diese Vorschrift genauso 
geschützt wie andere Arbeitneh
mer, nämlich durch Arbeitszeitbe
stimmungen, Tarifvertrag und Mit
bestimmungsrechte. In allen ande
ren Dienstleistungsbereichen, wie 
Großhandel, Banken, Versicherun
gen oder Reisebüros, sind die 
Arbeitnehmer auch ohne staatli
che Regulierung der Geschäfts

zeiten sehr zufrieden. Die Attrak
tiv ität der Handelsberufe könnte 
sich durch intelligente und flexible 
Schichtarbeitsmodelle, in denen 
die Anliegen der Beschäftigten 
weitgehend berücksichtigt w er
den, sogar deutlich erhöhen.

Deutschland ist immer noch 
fast „Schlußlicht“ , was die gesetz
lich erlaubten Ladenöffnungsmög
lichkeiten anbetrifft. Dies gilt um 
so mehr, da eine Reihe von euro
päischen Nachbarstaaten -  zuletzt 
Großbritannien und Dänemark -  
jetzt die Ladenschlußbestimmun
gen innerhalb sehr kurzer Zeit auf
gehoben haben. In Großbritannien 
beispielsweise sind am 1. Dezem
ber vorigen Jahres die Ladenöff
nungszeiten an Werktagen kom
plett freigegeben worden, selbst 
sonntags können vor allem klei
nere Geschäfte geöffnet haben. 
Großbritannien ist damit weit über 
das hinausgegangen, was gegen
wärtig in Deutschland diskutiert 
wird. Dabei ist besonders interes
sant, daß in Großbritannien die 
völlig liberalisierten Öffnungszei
ten an Werktagen auf Druck der 
Klein- und Mittelbetriebe und ohne 
W iderstand der Gewerkschaften 
durchgesetzt wurden. Keine ernst
zunehmende politische Kraft dort 
ist heute noch für eine staatliche 
Regelung.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Günter Rexrodt, 54, ist 
Bundesminister für Wirtschaft.

Margret Mönig-Raane, 47, ist
1. Vorsitzende der Gewerk
schaft Handel, Banken und 
Versicherungen.

Hermann Franzen, 55, ist Prä
sident des Hauptverbandes 
des Deutschen Einzelhandels.

Chance für Wachstum 
und Beschäftigung

Die Bundesregierung hat ein 
wissenschaftliches Gutachten an 
das ifo-lnstitut in Auftrag gegeben, 
das die Auswirkung veränderter 
Ladenschlußzeiten vor dem Hinter
grund der Erfahrungen im In- und 
Ausland untersucht hat. Dieses 
Gutachten wurde im August vor
gelegt. Die Ergebnisse belegen, 
daß nicht nur ordnungspolitische 
Gründe für eine deutliche Liberali
sierung sprechen, sondern daß 
auch dringend erwünschte posi
tive Umsatz- und Beschäftigungs
effekte ausgelöst werden. So wür
de sich der Einzelhandelsumsatz 
um zwei bis drei Prozent erhöhen 
und mehr als 50000 Menschen 
würden zusätzlich Beschäfti
gungsmöglichkeiten im Einzelhan
del finden. Damit steht fest, ver
besserte Ö ffnungsm öglichkeiten 
bringen mehr Umsatz und mehr 
Beschäftigung. Von verbesserten 
Ö ffnungsm öglichkeiten würden 
nicht nur Großbetriebe des Ein
zelhandels profitieren, sondern 
auch viele kleine und flexible Ein
zelhandelsunternehmen. Es könn
te eine Welle von Neugründungen 
ausgelöst werden. Diese Chance 
für Wachstum und Beschäftigung 
sollten w ir uns nicht entgehen las
sen.

Zur Schaffung zusätzlicher Frei
räume für die w irtschaftliche Betä
tigung kleiner und mittlerer Unter
nehmen und zur Belebung des 
Gründungsgeschehens ist weni
ger Bürokratie und Staat wichtig. 
Der Gesetzgeber ist deshalb drin
gend gefordert, die Verbesserung 
der Öffnungsm öglichkeiten jetzt 
zügig und konsequent auf den 
Weg zu bringen. Von einer Libera
lisierung würde erhebliche Signal
wirkung für die weitere entschlos
sene Deregulierung und Entbüro
kratisierung in unserem Lande 
ausgehen.
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Margret Mönig-Raane

Ladenschlußgesetz: Wichtiges soziales Schutzinstrument

Das vom Bundeswirtschafts
und Bundesarbeitsm iniste

rium mit einem Gutachten zum 
Ladenschlußgesetz beauftragte 
Münchner ifo-lnstitut hat die gene
relle Freigabe der Ladenöffnungs
zeiten bis 22.00 Uhr und an allen 
Samstagen bis 18.00 Uhr empfoh
len. Durch eine geschickte Vorver
öffentlichungspolitik des Bundes
wirtschaftsministeriums bereits vor 
der Veröffentlichung des Gutach
tens wurde eine Stimmung in den 
Medien aufgebaut, um politisch ge
wünschte Ergebnisse vorwegzu
nehmen, ohne das Gutachten 
selbst einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen.

Die Gewerkschaft HBV sieht 
auch nach dem ifo-Gutachten kei
ne Notwendigkeit, das Ladenschluß
gesetz als bewährten Kompromiß 
zwischen den Interessen der Ver
braucher, der Einzelhandelsun
ternehmen und der Beschäftigten 
zu verändern. Denn selbst der 
empirische Teil des Gutachtens 
des ifo-lnstitutes belegt eindrucks
voll, daß eine Mehrheit der Ver
braucher, der Betriebe und der Be
schäftigten für eine Beibehaltung 
der jetzigen Ladenöffnungszeiten 
ist. Dies deckt sich im übrigen 
auch mit vielen anderen Befra
gungsergebnissen. Das ifo-lnstitut 
kom m t jedoch -  indem es seine 
eigenen Untersuchungsergebnis
se ignoriert -  aus grundsätzlichen 
„ordnungs- und wettbewerbspoli
tischen Gründen“ zu einer gegen
sätzlichen Empfehlung. Um sie für 
die Öffentlichkeit schmackhafter 
zu machen, unterlegt es sie mit 
einer abenteuerlichen Prognose 
über zusätzliche Umsätze in Milli
ardenhöhe und zusätzliche A r

beitsplätze im Einzelhandel. Damit 
setzt sich das ifo-lnstitut selbst 
dem Ideologievorwurf aus und 
rückt sich in die Reihe der De- 
regulierer ein.

Wir halten das Gutachten -  wie 
übrigens auch viele Sachkenner 
des Einzelhandels -  für wissen
schaftlich unseriös und nicht ge
eignet, um darauf verläßliche Pro
gnosen über die Folgen veränder
te r Ladenöffnungszeiten aufzu
bauen. Gerade die Erfahrungen 
mit dem langen Donnerstag haben 
gezeigt, daß längere Öffnungszei
ten per Saldo keinen zusätzlichen 
Umsatz, sondern lediglich zeitli
che und räumliche Umsatzverla
gerungen verursachen. Es entste
hen auch keine zusätzlichen Ar
beitsplätze, vielmehr ist der Per
sonalabbau weitergegangen. Schon 
heute arbeiten 500.000 geringfü
gig Beschäftigte im Einzelhandel 
in ungeschützten Arbeitsverhält
nissen, zu 95% sind das Frauen.

Bereits durch den „langen 
Donnerstag“ ist die Arbeitszeitlage 
noch unsozialer, die Mehrfachbe
lastungen der über 2 Mill. Frauen 
durch Erwerbs- und Familienarbeit 
weiter erhöht worden. Die Verein
barkeit von Beruf und Familie wird 
so immer schwieriger. Dadurch 
wird auch der Arbeitsplatz Einzel
handel noch unattraktiver, qualifi
ziertes Personal wandert ab.

Die Situation im deutschen Ein
zelhandel ist ohnehin gespannt. 
Nach den Boomjahren der Vereini
gung hat sich die w irtschaftliche 
und soziale Lage rapide ver
schlechtert. Regelrechte „Preis
schlachten“ , unkontrollierte Flä
chenexpansion und verschärfte 
Konzentration bei gleichzeitigem

Ladensterben haben den massi
ven Personalabbau und steigende 
Arbeitsbelastungen noch erhöht.

Die Probleme im Einzelhandel -  
sowohl in Struktur- als auch in 
sozialpolitischer Hinsicht -  sind 
groß. Sie werden sich in Zukunft 
unter den gegebenen Bedingungen 
ohnehin noch weiter verschärfen.

Die von einigen W irtschaftslibe
ralen geforderte Freigabe der 
Ladenöffnungszeiten ist „G ift“ für 
den Einzelhandel. Sie bedeutet, 
daß ein zusätzlicher Wettbewerbs
parameter den ohnehin aggressi
ven Verdrängungswettbewerb noch 
anheizen würde. Dies wäre zum 
Vorteil weniger, aber zum Schaden 
vieler. Der Mittelstand käme enorm 
unter Druck -  der Konzentrations
prozeß würde noch beschleunigt. 
Die Einzelhandelsstruktur würde 
sich zu Lasten der wohngebiets
nahen Versorgung verschlechtern. 
Insofern trägt der Gesetzgeber 
eine große Verantwortung hin
sichtlich der weiteren S truktur
entwicklung im Einzelhandel.

Nun sind die Angriffe auf das 
Ladenschlußgesetz nicht neu. 
Eine Reihe großer Handelskon
zerne, wie Karstadt und Asko, so
wie einige Handelsverbände, die 
die Großbetriebsformen auf der 
„grünen Wiese“ vertreten, fordern 
bereits seit einiger Zeit andere 
Ladenöffungszeiten, in der trügeri
schen Hoffnung, in einer neuen 
Runde des entfesselten Wettbe
werbes um die Kundengunst zu 
den Gewinnern zu gehören. Der 
Hauptverband des Deutschen 
Einzelhandels sowie die mittleren 
und kleineren Handelsunterneh
men sind dagegen für den Erhalt 
des Ladenschlußgesetzes.
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Wir sehen die Angriffe auf das 
Ladenschlußgesetz als Teil einer 
allgemeinen Deregulierungsoffen
sive. Dazu zählen auch die Pläne 
zur Kürzung der Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall, die Ausweitung 
der Schichtarbeit und die Um
wandlung des freien Samstages 
zum Regelarbeitstag.

Die Gewerkschaft HBV, die Be
triebsräte und die Beschäftigten 
im Einzelhandel werden mit aller 
Entschiedenheit für den Erhalt der 
gegenwärtigen Öffnungszeiten im 
Einzelhandel kämpfen. Nach wie 
vor ist das Ladenschlußgesetz für 
die Beschäftigten ein w ichtiges 
soziales Schutzinstrum ent zur 
Sicherung des Feierabends und 
freier Samstage.

Die gegenwärtigen Tarifverträge 
erlauben außerdem gegenwärtig

keine Arbeitszeiten im Verkauf 
nach 18.30 Uhr (außer Donners
tag) und an den Samstagen nach
14.00 Uhr, an „langen Samstagen“ 
nach 16.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr. 
Sie sind Ergebnis einer langwieri
gen Tarifauseinandersetzung und 
Streiks. Wer diese Arbeitszeiten 
ändern will, muß die geltenden 
Tarifverträge (Protokollnotizen bzw. 
Gemeinsame Erklärungen) kündi
gen und die dann folgenden tarif
politischen Auseinandersetzungen 
durchstehen.

Wer darüber hinaus -  wie z.B. 
die Bundesarbeitsgem einschaft 
der M ittel- und Großbetriebe im 
Einzelhandel -  fordert, die M itbe
stim m ung der Betriebsräte bei 
der Arbeitszeitgestaltung (§ 87, 
1 BetrVG) abzuschaffen oder ein
zuschränken, wird es dabei nicht

nur m it der HBV, sondern auch mit 
allen anderen Gewerkschaften zu 
tun bekommen. Unser Widerstand 
soll den Arbeitgebern klar machen, 
daß eine Befürwortung verlänger
te r gesetzlicher Öffnungszeiten 
zwangsläufig in einer heftigen tarif
politischen Auseinandersetzung 
enden muß.

Der Bundesregierung geben wir 
ein energisches Signal, daß wir 
den Einzelhandel für das falsche 
Experimentierfeld ihrer Deregu
lierungspolitik halten. Mit unserer 
Forderung nach der Beibehaltung 
des Ladenschlußgesetzes, für die 
Sicherung des Feierabends und 
für mehr freie Wochenenden sind 
w ir uns einer breiten Unterstüt
zung der Beschäftigten im Einzel
handel und vieler Arbeitnehmer/- 
innen sicher.

Hermann Franzen

Ladenschlußänderung bleibt ein Minderheitsanliegen

Die Vorgeschichte des ifo-Gut- 
achtens geht in das Jahr 1993 

zurück. Damals gab es wieder 
einmal eine heftige Diskussion zur 
Änderung des Ladenschlußgeset
zes. Im September 1993 verab
schiedete das Bundeskabinett 
einen Bericht zur Zukunftssiche
rung des Standortes Deutschland
und stellte dort fest, daß   die
Bundesregierung beabsichtigt, in 
der nächsten Legislaturperiode 
die Vorschriften über Öffnungszei
ten im Lichte der Erfahrungen mit 
dem D ienstleistungsabend in 
Deutschland und der Praxis in 
anderen Ländern zu überprüfen.“ 

Auch die Delegiertenversamm
lung des Hauptverbandes des 
Deutschen Einzelhandels (HDE) 
desselben Jahres war gezwungen, 
sich dieses Themas anzunehmen,

und mit starken Worten forderten 
die Delegierten, sich nachdrück
lich gegen eine Veränderung des 
Ladenschlußgesetzes auszuspre
chen. Als im öffentlichen Teil die
ser Delegiertenversammlung dann 
der Bundeskanzler sich gegen 
eine Änderung des Gesetzes in 
der laufenden Legislaturperiode 
aussprach, führte das so in der 
Presse zitierte „M achtw ort“ des 
Kanzlers zur Einsetzung einer Ar
beitsgruppe der CDU/CSU-Bun- 
destagsfraktion. Diese A rbe its
gruppe bat im Spätherbst 1993 
den Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, in einer grundsätz
lichen Studie die Auswirkungen 
geänderter Öffnungszeiten im Ein
zelhandel untersuchen zu lassen. 
Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung hat dann, gemein

sam mit dem Bundesminister für 
W irtschaft, das ifo -lns titu t fü r 
W irtschaftsforschung m it dieser 
Untersuchung beauftragt.

Es war zu erwarten, daß nach 
der Vorlage des Gutachtens viele 
Vertreter von Presse, Rundfunk 
und Fernsehen eine S te llung
nahme des HDE wünschten. Wir 
haben immer w ieder darauf hinge
wiesen, daß w ir zu den vom ifo- 
lnstitut vorgeschlagenen Lösun
gen zur Änderung der Öffnungs
zeiten unter Hinweis auf die 
bestehende Beschlußlage des 
HDE, nämlich sich fü r eine 
Beibehaltung der heutigen Öff
nungszeiten einzusetzen, keine 
Wertung abgeben können. Nach 
einer Analyse des Gutachtens -  
so unsere Aussage -  würden 
unsere Gremien die ifo-Vor-
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schläge prüfen und dabei auch 
feststellen, ob der HDE eine geän
derte Position einnehmen soll oder 
nicht. Diese für Journalisten häufig 
unbefriedigende Auskunft ist be
dauerlicherweise in vielen Presse
veröffentlichungen so dargestellt 
w orden, als ob w ir ohne Be
achtung der Ergebnisse des Gut
achtens ausschließlich fü r eine 
Beibehaltung der bisherigen Öff
nungszeiten eintreten würden. 
Daß sich vor einer öffentlichen 
Äußerung zunächst unsere Gre
mien m it den Vorschlägen und 
dem Gutachten befassen müssen, 
fiel dabei häufig unter den Tisch. 
Unser stets vorgetragener Hinweis, 
daß sich die hierfür legitimierten 
Gremien erst eine Meinung bilden 
können, wenn sie die Möglichkeit 
haben, das Gutachten zu analysie
ren, wurde nicht zur Kenntnis ge
nommen. Dieser Meinungsbildungs
prozeß wird nun in den nächsten 
Wochen und Monaten erfolgen.

Am 28. 8. 1995 fiel auf Einla
dung von Bundeswirtschaftsm i
nister Günter Rexrodt der Start
schuß für die Diskussion um eine 
eventuelle Verlängerung der Laden
öffnungszeiten. Eingeladen waren 
die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der M ittel- und Großbetriebe des 
Einzelhandels (BAG), der Bundes
verband der Filialbetriebe und 
Selbstbedienungs-W arenhäuser 
(BFS), der Deutsche Industrie- und 
Handelstag (DIHT), der Zentral
verband Gewerblicher Verbund
gruppen (ZGV) und natürlich der 
HDE. Der Minister, der seinerseits 
dieses Gespräch als einen ersten 
Meinungsaustausch bezeichnete, 
wertete das Gutachten des ifo- 
Instituts als Basis für das weitere 
Vorgehen. Der vom ifo-lnstitut pro
gnostizierte Mehrumsatz von 20 
Mrd. DM in den nächsten drei Jah
ren im Einzelhandel, die positiven 
Auswirkungen auf den Arbeits
markt und die Chancen für kleine, 
innovative Unternehmen sprächen

nach seiner Auffassung für eine 
Änderung des Ladenschlußge
setzes. M inister Rexrodt stellte 
jedoch klar, daß das Ziel des 
Ministeriums eine Lösung sei, die 
n icht zu Konfrontationen führt, 
aber Bewegung in die Sache 
bringt. Diese Lösung sollte mög
lichst m it und nicht gegen die 
Verbände gefunden werden.

Der HDE hat deutlich gemacht, 
daß das ifo -lns titu t m it seinen 
Vorschlägen fü r neue Ladenöff
nungszeiten eine Empfehlung ab
gegeben hat, die nicht dem Inhalt 
des Gutachtens entspricht. Das 
ifo -lns titu t habe vielm ehr ein 
Plädoyer für die Beibehaltung des 
derzeitigen Kompromisses gelie
fert. Mit Nachdruck hat der HDE 
die negativen Folgen fü r n icht 
bevorzugte Standorte und perso
nal- und beratungsintensive Un
ternehmen herausgestellt, die 
auch vom ifo-lnstitut so gesehen 
werden. Seine Position wurde 
auch vom ZGV unterstützt.

Im Laufe der Diskussion hat der 
HDE Minister Rexrodt noch einmal 
auf die eindeutige Beschlußlage 
des HDE hingewiesen und dabei 
klargestellt, daß dieses Thema 
selbstverständlich Beratungsge
genstand der Delegiertenversamm
lung im November 1995 sein wird.

Zunächst trafen sich am 1. 9. 
1995 die Minister Rexrodt und 
Blüm, um einen ersten Meinungs
austausch über das Gutachten zu 
führen und das weitere Verfahren 
zu besprechen. Beide Minister sol
len einen Bericht über die Groß
wetterlage in Sachen Ladenschluß
gesetz erstatten. Danach soll die 
politische Grundsatzentscheidung 
getroffen werden, wie weiter vor
gegangen wird.

Nach der Geschäftsordnung der 
Bundesregierung ist der Arbeits
minister Norbert Blüm für dieses 
Gesetz federführend. Bislang hat 
er sich noch nicht zum Gutachten

öffentlich geäußert. Aus dem 
Bundesarbeitsministerium war zu 
hören, daß man sich zunächst 
sehr intensiv m it dem Gutachten 
befassen wolle, bevor man sich 
äußere. Ein erstes Gespräch mit 
Minister Blüm hat bereits stattge
funden. Dabei wurde deutlich, daß 
die Gewerkschaften DAG und 
HBV sich massiv fü r die Bei
behaltung der bisherigen Ö ff
nungszeiten einsetzen werden. 
Über den Inhalt des ifo-Gutach- 
tens hat es bereits eine erste offi
zielle Anhörung gegeben. Dazu 
hatten der Bundesm inister fü r 
Arbeit und Sozialordnung und der 
Bundesminister für W irtschaft ein
geladen. Viele der dort anwesen
den Verbände machten deutlich, 
daß die ifo-Vorschläge zur Ände
rung der Öffnungszeiten mit den 
Ergebnissen der Befragungen 
nicht in Einklang zu bringen sind.

Das ifo-lnstitu t schlägt für die 
Änderung der Öffnungszeiten im 
Einzelhandel vor:

□  Verlängerung der täglichen Öff
nungszeiten von 6.00 Uhr bis
22.00 Uhr von Montag bis Freitag;

□  Verlängerung der Ladenöff
nungszeit an jedem Samstag von
6.00 Uhr bis 18.00 Uhr;

□  Verzicht auf eine zeitliche Be
schränkung der Dauer der w ö
chentlichen Ladenöffnungszeit;

□  Möglichkeit einer Mittelstands
empfehlung im Sinne des § 38 
Abs. 2 GWB für die Festlegung 
gemeinsamer Ladenöffnungszei
ten in lokalen Absatzmärkten;

□  möglichst weitgehender Abbau 
von Ausnahmeregelungen von 
den gesetzlichen Ladenschluß
zeiten für bestimmte Standorte, 
Gemeinden oder für verschiedene 
Anlässe;

□  Einführung von Nachtlizenzen 
für bestimmte Geschäfte zur Mög
lichkeit des Verkaufs über 22.00 
Uhr hinaus.
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ZEITGESPRÄCH

Auf seiten der Verbraucher sind 
79% der Befragten mehr oder 
weniger m it den bestehenden Öff
nungszeiten zufrieden. Das ifo- 
Institut unterteilt die Verbraucher
gruppen in sogenannte „Zeitkon
forme“ (68% aller Befragten) und 
„Zeitgebundene“ (20%) mit einem 
aufgestauten Konsumbedarf. Diese 
Zeitgebundenen können ihre Ein
käufe nur m it erheblichen Pro
blemen tätigen. Als dritte Gruppe 
bezeichnet das ifo -lns titu t die 
sogenannten Zeitpioniere (11%), 
die sich insbesondere durch den 
Wunsch nach mehr Freiheits
graden bei ihrer Zeitverwendung 
aussprechen. Nur für diese beiden 
letzten Gruppen -  das sind etwa 
30% -  soll daher das Laden
schlußgesetz geändert werden.

Für eine Gruppe der Einzel
händler findet das ifo-lnstitut den 
Begriff der Akteure. Diese Akteure 
werden w ie fo lg t beschrieben: 
„M ehr als die Hälfte sind gegen 
jede Veränderung der geltenden 
Ladenschlußzeiten. 20% werden 
eine öffnungsaktive Geschäftspo
litik betreiben und an bestimmten 
Tagen während der Woche länger 
öffnen. Darunter sind 11%, die Vor
haben, die Öffnungszeiten an allen 
Werktagen zu ändern.“ Aber das 
ifo-lnstitut baut auch hier schon 
eine Bremse ein und sagt, daß 
sich ein Erfolg nur dann einstellt, 
wenn sich an den Standorten viele 
Einzelhändler beteiligen und durch 
besondere Aktivitäten die A ttrak
tiv itä t dieser Standorte verbes
sern. Ob es den 20 % der ö ff
nungsaktiven Einzelhandelsge
schäfte allerdings gelingen wird, 
in ihren jeweiligen Standortlagen 
mit einem attraktiven Verbund an 
unterschiedlichen Warensortiments
und D ienstleistungsangeboten 
eine ausreichende Kundenfre
quenz zu gewinnen, ist nach Aus
sage der Gutachter fraglich.

Beim Einzelhandelsumsatz geht 
das ifo-lnstitut von einem Plus von

2% bis 3% in einem Zeitraum von 
drei Jahren aus. Auch 50000 bis 
55000 Personen könnten zusätz
lich im Einzelhandel eingestellt 
werden. Beim Umsatz wäre das 
ein Plus von 1 % pro Jahr. Ob sich 
dieser öffnungsbedingte Mehrum
satz ergibt, wird sich zeigen, da 
das Gutachten nicht enthält, wie 
hoch der Umsatzausfall bei den 
kleinen Fachgeschäften ist, von 
denen das ifo-lnstitut selbst sagt, 
daß sie die Verlierer sein werden.

Schwierigkeiten werden Be
triebe, die am Abend öffnen wol
len, mit ihren Beschäftigten haben. 
Nach Aussage der G utachter 
wären 50% der Beschäftigten im 
Einzelhandel bereit, auch in den 
Abendstunden zu arbeiten. Sollte 
das Gesetz eine Abendöffnung an 
allen Tagen ermöglichen, ist davon 
auszugehen, daß die sich dann 
ergebende Öffnungszeit an allen 
Tagen von den Arbeitgebern des 
Einzelhandels als Normalarbeits
zeit angesehen wird. Die Arbeit
geber werden nicht bereit sein, für 
diese Öffnungszeit am Abend Zu
schläge zu zahlen.

Ob dann immer noch die Hälfte 
der Mitarbeiter bereit wären, nach 
18.30 Uhr zu arbeiten, ist sicher
lich auch fraglich. Auch im Gut
achten wird unterstellt, daß nicht 
immer die geeigneten Mitarbeiter 
gefunden werden können. Hier 
wird davon ausgegangen, daß nur 
durch attraktive Angebote die 
Stamm belegschaften fü r die 
Abend- und Samstagsarbeit zu 
gewinnen sind. M it attraktiven 
Angeboten meint das ifo-lnstitut 
sicherlich Zuschläge. Gelingt die 
Gewinnung der S tam m beleg
schaft nicht, müßte der Einzel
handel auf externe Arbeitskräfte 
zurückgreifen, die, so das Gut
achten, überwiegend als Teilzeit
kräfte oder geringfügig Beschäf
tigte eingesetzt werden und in der 
Regel über eine geringere Quali
fikation verfügen.

Auch das ifo-lnstitu t sieht Ver
lierer. Das sind nämlich die kleine
ren und mittleren Fachgeschäfte in 
den Nebengeschäftslagen der 
Städte. Gewinner sind die Betrie
be auf der „grünen Wiese“ , Groß
betriebe und Geschäfte in Spit
zenlagen, w ie Fußgängerzonen 
und Einkaufszentren. In den Top- 
City-Lagen und auf der „grünen 
W iese“ sind in der Regel fast 
ausschließlich Groß- und Filialbe- 
triebe angesiedelt. Das Fachge
schäft ist do rt die Ausnahme. 
Zwar gibt das Gutachten nicht die 
Zahl der benachteiligten Klein- 
und Mittelbetriebe an, es ist aber 
zu erwarten, daß dort -  angesichts 
des heute schon harten Wettbe
werbs -  bereits geringe Umsatz
ausfälle zu Existenzgefährdungen 
führen können.

Nimmt man eine erste Wertung 
vor, dann drängt sich einem als 
Ergebnis auf, daß die Befürworter 
einer Beibehaltung des Laden
schlußgesetzes sich bestä tig t 
fühlen müssen. Nur fü r eine 
M inderheit der Verbraucher und 
eine noch kleinere Minderheit an 
Einzelhändlern würde es sich loh
nen, würde das Ladenschlußge
setz geändert werden -  in der Tat 
eine politische Entscheidung.

Zu dieser Einschätzung gelangt 
auch das ifo-lnstitut. Der Kurzbe
richt zum Gutachten stellt fest: 
„Generell kann die Aussage ge
troffen werden, daß sich die 
Mehrzahl der Verbraucher zwar 
mit den bestehenden Öffnungszei
ten arrangiert hat, so daß zur Zeit 
nicht von einem großen Druck der 
Mehrheit der Verbraucher gespro
chen werden kann. Gleichwohl ist 
es eine politische Entscheidung, 
wie der gesetzliche Zeitrahmen 
zur Erledigung von Einkäufen ge
setzt wird, d. h. ob lediglich abso
lute Mehrheiten oder auch Min
derheiten, die ein Interesse an 
längeren Öffnungszeiten haben, 
Berücksichtigung finden sollen.“
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